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NACHRICHTLICHE UBERNAHME

Landschaftsplan zum Flachennutzungsplan - Erlauterungsbericht Vorentwurf, BBP, Stand 2013
Flachennutzungsplan der VG Winnweiler - 2. Fortschreibung, Entwurf, Stand 2020 2

geplanter Verlauf eines Wanderkorridors '

Schwerpunktraum fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft 2

BIOTOPTYPEN gem. Biotoptypenkatalog des Landesamtes fiir Umwelt, RLP (Stand 03/2023)

K - SAUM BZW. LINIENHAFTE

B - KLEINGEHOLZE HOCHSTAUDENFLUR
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BB 4 Weiden-Auengebisch VY Gewasserbegleitender
BD 4 Bdschungshecke RV KA 2 feuchter Saum / Hochstau-
BE 1 Weiden-Ufergehdlz i denflur, linienformig

) L - ANNUELLENFLUREN,

F - GEWASSER FLACHENHAFTE HOCHSTAUDENFLUR

FM 6 Mittelgebirgsbach ¥ Y| g1 Feuchte Hochstaudenflur,

¥ flachenhaft
EN 3 Graben mit extensiver
Instandhaltung V - VERKEHRS- UND WIRTSCHAFTSWEGE
Bundes, Landes,

O FS 0 Rulckhaltebecken Kreisstrasse

H - WEITERE ANTHROPOGENBEDINGTE BIOTOPE

VB 1 Feldweg, befestigt
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LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE MASSNAHMEN

MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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Abgrenzung von Flachen fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft

Anpflanzung eines Gehdlzstreifens mit gebietsheimischen und standortgerechten Straucharten
und Laubbdumen

Anpflanzung von Geholzinseln

Anpflanzung von standortgerechten und gebietsheimischen Strauchgruppen / -hecken

Anpflanzung von Einzelstrauchern

Entwicklung einer artenreichen Wiesenflache durch Ansaat mit einer krauterreichen (mind. 30 %
Krauteranteil), gebietsheimischen, standortgerechten und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

Anlage eines krauterreichen Saumes durch Ansaat mit einer gebietsheimischen, krduterreichen
(mind. 70% Krauteranteil), standortgerechten und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

Entwicklung einer Graser- und Krauterflur mittels Ansaat einer standortgerechten, krauter-
reichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen

nicht Gberbaubare, gartnerisch anzulegende Grundstiicksflache

Anpflanzung einer Strauchhecke mit Heistern

Entwicklung einer Graser- und Krauterflur mittels Ansaat einer standortgerechten, krauter-
reichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung

Artenschutzrechtliche MaBnahmen

Ausweisung einer Irritationsschutzzone

ARTENSCHUTZRECHTLICHE MASSNAHME

ERLAUTERUNG DER LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN MASSNAHMEN (Forts.)

CEF Vorgezogene Ausgleichsmaflinahme Artenschutz

CEF 1

Anlage von Lerchenfenstern im Umfeld des Plangebietes
Anlage von 6 Lerchenfenstern zur Etablierung von Fortpflanzungshabitaten fiir Bodenbriter

ERLAUTERUNG DER LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN MASSNAHMEN

V Vermeidungsmafinahme / M MinderungsmalRnahme / A Ausgleichsmallnahme

e 1

Nummer einer landschaftspflegerischen Malnahme

V2

V3

V4

V5

V6

v7

M8

M9

M10

M 11

M 12

M13

M 14

M 15

Beachtung des Bodenschutzes bei Bauarbeiten (DIN 18 915, § 202 BauGB)

Vogelschutz
Beachtung des Vogelschutzes bei der Planung und Herstellung von Gebauden und Glaselementen

Verbot von Nachtarbeiten wahrend der Bauphase zum Schutz planungsrelevanter Tierarten

Ausweisung einer ,Irritationsschutzzone“ zur Vermeidung von Stoérungen auf den
Wildtierwanderkorridor durch Licht und menschliche Aktivitaten. Hier gelten bestimmte
Nutzungsrestriktionen und baurechtliche Vorgaben.

Einfriedungen

Als Einfriedungen sind Maschendraht-, Stahlgitterzaune oder dhnliche Zaune mit einer maximalen Hohe von

2,50 m zulassig. Zur Vermeidung einer Barrierewirkung fir wandernde Tiere ist ein Mindestabstand zwischen
Zaun und Boden von 0,20 m einzuhalten. Die Zaunanlage ist in einer landschaftsangepassten Einfarbung zu

wahlen.

Verwendung von Lampen mit geeignetem Farbton im insektenfreundlichen Spektralbereich
fiir die AuBenbeleuchtung im gesamten Plangebiet

Verwendung von versickerungsfahigen Belédgen fiir Verkehrsflachen

Im gesamten Plangebiet sind befestigte Oberflachen (z.B. Zufahrten, Lagerplatze, Park- und Stellplatze) mit
wasserdurchlassigen Oberflachenmaterialien anzulegen (z.B. Rasenfugenpflaster, Dranpflaster, Schotter oder
gleichwertiger Aufbau).

Begriinung und gértnerische Anlage der nicht bebaubaren, unbefestigten Grundstiicks-
flachen innerhalb des Industriegebietes

Die nicht Gberbaubaren, unbefestigten Grundstlicksflachen im gesamten Industriegebiet sind als Vegetations-
flachen gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu unterhalten.

Mindestens 20 % der nicht Uberbaubaren Flachen sind mit einer standortgerechten Strauchbepflanzung in Form
von Hecken oder Einzelstrduchern anzulegen.

Artenarme, grofflachig mit Materialschiittungen (Kies, Steine, Schotter oder ahnliche Materialien mit gleicher
Beschaffenheit) bedeckte Flachen mit wenig oder ohne Bepflanzung, sofern sie gartnerisch angelegt wurden
und keine Verkehrsflache oder Aufenthaltsbereiche (z.B. Terrasse) darstellen, sind unzulassig.

Begriinung von Stellpldtzen

Stellplatzanlagen innerhalb des Industriegebietes sind durch die Anpflanzung von Laubbaum-Hochstdmmen
zu gliedern. Fir jeweils vier Stellplatze bei einreihiger und je acht Stellplatze bei zweireihiger Anordnung der
Stellplatze ist ein Laubbaum-Hochstamm 2. Ordnung in direkter Zuordnung zu den Stellplatzen zu pflanzen
und dauerhaft zu erhalten.

Dachbegriinung

Flache und flach geneigte Dacher mit einer Dachneigung bis 15° und einer Flache von Giber 10 m? sind unter
Bericksichtigung von technischen Anlagen zu mind. 50% dauerhaft mit einer extensiven Dachbegriinung
anzulegen.

Die durchwurzelbare Mindestsubstratstarke hat mindestens 8 cm zu betragen. Zur Erh6hung der Arten- und
Strukturvielfalt ist vorzugsweise autochthones Pflanz- und Saatgut zu verwenden.

Fassadenbegriinung

Baulich geschlossene Fassadenabschnitte von mehr als 40 m? sind durch das Anpflanzen von Kletter- oder
Schlingpflanzen (gegebenenfalls je nach Art mit zusatzlichen Rankhilfen / Ranksystemen) zu mindestens
einem Drittel der Fassade zu begrinen.

Naturnahe Einbindung des Regenriickhaltebeckens

Herstellung einer Randbegriinung auf den Flachen des Regenriickhaltebeckens und der umliegenden Offenland-

flachen durch:

- Anpflanzung von gebietsheimischen und standortgerechten Strauchgruppen oder Einzelstraduchern

- Entwicklung der nicht angepflanzten Restflache zu Graser- und Krauterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
krauterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Krauteranteil)

Etablierung einer wiesenartigen Griinfliche (OG 1)

- Anpflanzung von gebietsheimischen und standortgerechten Strauchgruppen oder Einzelstrauchern

- Entwicklung der nicht angepflanzten Restflache zu Graser- und Krauterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
krauterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Krauteranteil)

Anpflanzung von Strauchhecken

Entlang der nérdlichen Randflache des Industriegebietes ist gem. Plandarstellung eine dichte Gehdlzanpflanzung

als Sichtschutz anzulegen:

- Anpflanzung einer 2- bis 3-reihigen Strauchhecke aus gebietsheimischen und standortgerechten Arten

- Anpflanzung von Laubb&umen 2. Ordnung bzw. Obstbdumen als Heister in der Strauchhecke

- Entwicklung der nicht angepflanzten Restflache zu Graser- und Krauterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
krauterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Krauteranteil)

- weitere Entwicklung durch Sukzession

M 16 Anpflanzung von Strauchhecken mit Uberhiltern als Sicht- und Lirmschutz

M 17

- Anpflanzung einer 2- bis 3-reihigen Hecke aus gebietsheimischen und standortgerechten Arten

- Entwicklung der nicht angepflanzten Restflache zu Graser- und Krauterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
krauterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 30 % Kréuteranteil)

- weitere Entwicklung durch Sukzession

Anlage eines Griinstreifens

Anlage eines strukturreichen und mit Gehdélzen versehenen Grinstreifens zur Randbegriinung des Plan-

gebietes und zur Verbesserung der Qualitat eines Wildtierwanderkorridors:

- Anpflanzung eines 3-6-reihigen, artenreichen Geholzstreifens mit gebietsheimischen und standortgerechten Laubbaum- und
Straucharten (Baumanteil mind. 50%) entlang der westlichen Grenze des Griinstreifens

- Anpflanzung von Geblischgruppen (3-6 Straucher pro Gruppe) aus gebietsheimischen und standortgerechten Arten

- Platzierung von Habitatelementen (Steinhaufen, Wurzelstubben, Totholzhaufen) alle 30 m entlang und innerhalb des
Geholzstreifens

- Anpflanzung eines 8-10-reihigen, buchtenreichen Gehdlzstreifens im Bereich des Trichters an der Autobahnbriicke

- Entwicklung der nicht angepflanzten Flache zu Graser- und Krauterfluren mittels Ansaat einer standortgerechten,
rauterreichen, gebietsheimischen und zertifizierten Regio-Saatgutmischung (mind. 40 % Krauteranteil)

- weitere Entwicklung durch gelenkte Sukzession

M 18 Okologische Baubegleitung

A19

A 20

Die Umsetzung der festgesetzten naturschutzfachlichen und artenschutzrechtlichen MalRnahmen ist fir die
Dauer der Bauarbeiten durch eine 6kologische Baubegleitung zu betreuen und sicherzustellen.

Entwicklung eines strukturreichen Lebensraumkomplexes (Parzelle 1345, Gem. Imsbach)
Entwicklung eines strukturreichen Lebensraumkomplexes zur Férderung der biologischen Vielfalt und zur
Etablierung eines waldartigen Wildtierwanderkorridors:

- Anpflanzung eines waldmantelartigen Geholzstreifens mit gebietsheimischen und standortgerechten Arten entlang der
stidlichen und 6stlichen Parzellengrenzen mit einer Breite von ca. 30 m / Entwicklung der nicht angepflanzten Flache zu
Graser- und Krauterfluren durch Sukzession

- Etablierung eines artenreichen Saumes durch Ansaat mit gebietsheimischem, krauterreichem (mind. 70% Krauteranteil) und
zertifiziertem Regio-Saatgut

- Etablierung einer extensiv genutzten Wiesenflache durch Ansaat mit gebietsheimischem, krauterreichem (30% Krauteranteil)
und zertifiziertem Regio-Saatgut

Waldumbau (Parzelle 404/6, Gemarkung Falkenstein)

Umwandlung eines beschadigten und abgehenden Waldbestandes zu einer klimaresilienten Waldflache mit

besonderer Bedeutung fir den Erosionsschutz:

- Verbesserung der Bodenbildung durch z.B. Humusanreicherung oder Belassen von Totholz und Verbesserung des Erosion-
schutzes

- Anpflanzung von klimaresilienten Baumarten (z.B. Edelkastanie)

- Entwicklung von Biotopbdumen

Lage externe Aus-
gleichsflache (A 20)
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Lage externe Aus-
gleichsflache (A 19)

Lage
Baugebiet

|

UBERSICHTSKARTE M. 1:10 000

PLANUNGSBURO FUR LANDSCHAFTSOKOLOGIE

UND FREIRAUMGESTALTUNG

Projekt:

BEBAUUNGSPLAN
"Gl Hintertal"
OG Winnweiler

Fachbeitrag Naturschutz
_f' DLﬂr MaBnahmenplan
Im Heidefeld 3
67688 Rodenbach )
Tel. 06374 / 9299019 Auftraggeber: WVE GmbH
Fax 06374 /9299024 Kaiserslautern
e-mail If-plan@t-online.de Blechhammerweg 50
67659 Kaiserslautern
Bearbeitet: Achtel / Di/ Li Malstab: Plan-Nr.:

Datum: OKtober 2024 1:1.000 2

Proj.-Nr.: 1078 /23

113.5/59.4




	Pläne und Ansichten
	M-Plan M 1000


